
MELDEANLÄSSE

EINE MELDUNG MUSS IMMER ERFOLGEN BEI: 

 
             Diagnose einer Krebserkrankung nach 

hinreichender klinischer Sicherung

                        Histologischer, zytologischer, labortechnischer 
und autoptischer Sicherung der Diagnose

                        Beginn und Abschluss einer 
therapeutischen Maßnahme

                        Der Kontrolluntersuchung mindestens 
einmal im Kalenderjahr in den fünf Jahren 
nach Diagnosestellung

             Prognoserelevanten Veränderungen 
im Krankheitsverlauf (ein erneuter 
Krankheitsprogress, neu aufgetretene 
Metastasierung oder Rezidive)

                       Tod der Patientin oder des Patienten

TELEFON 
06131 / 97175-0
Montag-Donnerstag:  08:00-17:00 Uhr
Freitag:  08:00-15:00 Uhr

» Alle Infos rund ums Krebsregister
» FAQ - Häufig gestellte Fragen
»  Anmeldung für individuelle telefonische 

Beratungstermine
» Video-Tutorials
» Anleitung zur Benutzung des Melderportals
» Bestellung von Infomaterial u.v.m.

WEBSITE www.krebsregister-rlp.de

MAILKONTAKT 
info@krebsregister-rlp.de
Bei technischen Fragen:  
support@krebsregister-rlp.de

ZUR VERVOLLSTÄNDIGUNG DER 
STAMMDATEN DES PATIENTEN SIND 
UNBEDINGT ERFORDERLICH:

»  Bei gesetzlich versicherten Patienten 
die lebenslange Versichertennummer 
und die IK-Nummer der Krankenkasse 
(Institutskennzeichen)

»  Bei Privatpatienten die IK-Nummer der 
Krankenkasse (Institutskennzeichen)

»  Bei Patienten ohne Krankenversicherung 
(z.B. Beihilfe) folgende Ersatzcodes:

Selbstzahler 970000011

Kostenträger  
ohne IK-Nummer  
(z.B. Gefängnisinsasse)

970001001

Asylbewerber 970100001

Privatversichert,  
Kasse unbekannt 970000022

Keine Angabe zum  
Kostenträger 970000099

IHRE DATEN 
SIND BEI UNS 
IN GUTEN HÄNDEN!


